
EU-Heimtierausweis – der Reisepass für Tiere 

Seit  1. Oktober 2004 benötigen alle Hunde, Katzen und Frettchen im innergemeinschaftlichen 

Grenzverkehr (d.h. auch im Reiseverkehr z.B. zwischen Österreich und Deutschland) den EU-

Heimtierausweis. Dieser Pass ist ausschließlich bei einem praktizierenden Tierarzt erhältlich. Der 

Preis ist amtlich festgelegt und ersetzt die bisher zum Teil benötigten amtstierärztlichen Zeugnisse. 

Die im Pass eingetragene Tollwutimpfung ist 1-3 Jahre gültig, das heißt, die Impfung muss alle 1-3 

Jahre, je nach Impfstoff wiederholt werden. Damit verlängert sich die Gültigkeit des Ausweises 

automatisch um 1-3 Jahre. 

Als Voraussetzung  für die Ausstellung des Dokuments muss das Tier eindeutig identifizierbar sein. 

Die EU schreibt vor, dass das Tier mit einem Mikrochip (entsprechend der ISO-Norm) gekennzeichnet 

sein muss. Er Mikrochip ist ein ca. reiskorngroßer Transponder, der im Bereich der linken Halshälfte 

mit Hilfe einer Spritze unter die Haut injiziert wird. Dieser Eingriff ist fast schmerzlos und kann ohne 

Narkose durchgeführt werden. Mit einem Lesegerät kann der weltweit nur einmal vergebene 15-

stellige Zahlencode jederzeit abgelesen werden und nach entsprechender Registrierung bei einer 

internationalen Datenbank kann man binnen Sekunden den Datensatz des Tieres und dessen 

Besitzers (Name, Anschrift, Telefon) im Internet abrufen.  

Der EU-Heimtierausweis gilt auch in vielen sogenannten Drittstaaten, als Nicht-Mitgliedern der EU, 

wie zum Beispiel der Schweiz oder Liechtenstein und auch zur Wiedereinfuhr des Tieres in den EU-

Raum reicht das Mitführen des EU-Heimtierausweises aus. 

Zum Wiedereinführen aus anderen Ländern wie zum Beispiel Serbien, Tunesien, Marokko oder der 

Türkei muss vorher in Österreich eine Blutanalyse auf Tollwutantikörper durchgeführt werden und 

das positive Ergebnis muss amtlich bescheinigt werden. Die aktuelle Liste, aus welchen Ländern diese 

Bescheinigung notwendig ist, finden Sie auf der Homepage des BM für Gesundheit 

http://www.bmgf.gv.at. 

 


